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RS OGH 2008/4/3 8Ob3/08m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.04.2008

Norm

KO §205

KO §210 Abs1 Z2

Rechtssatz

Außer dem in § 205 KO behandelten Fall der Änderung des unpfändbaren Betrags der Einkünfte aus einem

Arbeitsverhältnis oder der Änderung sonstiger wiederkehrender Leistungen mit Einkommensersatzfunktion kennt die

KO im Abschöpfungsverfahren keine Entscheidungskompetenz des Konkursgerichts auf „Feststellung der

Pfändbarkeit" bzw auf Feststellung, ob bestimmte Vermögensbestandteile dem § 210 Abs 1 Z 2 KO zu unterstellen

sind. Eine analoge Anwendung des § 205 KO kommt nicht in Betracht.
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